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Gesetzliche Grundlagen
VO (EG) 853 / 2004 Anh. III Abschnitt IV Kap. II

4. a) Werden bei der Untersuchung gemäß Nummer 2 keine 
auffälligen Merkmale festgestellt, vor dem erlegen keine 
Verhaltensstörungen beobachtet und besteht kein Verdacht auf 
Umweltkontamination, so muss die kundige Person dem 
Wildkörper eine mit einer Nummer versehene Erklärung 
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Wildkörper eine mit einer Nummer versehene Erklärung 
beigeben, in der dies bescheinigt wird. In dieser Bescheinigung 
müssen auch das Datum, der Zeitpunkt und der Ort des 
Erlegens aufgeführt werden. In diesem Fall brauchen der Kopf 
und die Eingeweide dem Wildkörper nicht beigefügt zu werden, 
außer bei Tieren der für Trichinose anfälligen Arte n 
(Schweine, Einhufer und andere), deren Kopf 
(ausgenommen Hauer) und Zwerchfell dem Wildkörper 
beigefügt werden müssen.



Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen
VO (EG) 854 /2004 Anhang I Abschn. IV Kap. IX

C. Trichinose

1. Schlachtkörper von Schweinen (Hausschweine, 
Farmwildschweine und frei lebende Wildschweine), 
Einhufern und anderen Tierarten, die an Trichinose 
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Einhufern und anderen Tierarten, die an Trichinose 
erkranken können, müssen gemäß den geltenden 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften auf Trichinen 
untersucht werden, sofern in diesen 
Rechtsvorschriften nichts anderes festgelegt wird.

2. Fleisch von mit Trichinen infizierten Tieren ist für 
genussuntauglich zu erklären.



Gesetzliche Vorschriften 
VO (EG) Nr. 2075 /2005 der Kommission mit spezifisch en 
Vorschriften für die amtlichen Fleischuntersuchunge n 
auf Trichinen

- Verfahren (z.B. Verdauung/Wildschweine kein
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- Verfahren (z.B. Verdauung/Wildschweine kein
Quetschverfahren)

- Notfallpläne

- frei lebendes Wild ( Zwerchfell, Antebrachium, Zunge)
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Bayerischer Jagdverband Folie 5



Probenentnahme

Bayerischer Jagdverband Folie 6



Probenentnahme

Bayerischer Jagdverband Folie 7



Probenentnahme

Bayerischer Jagdverband Folie 8



Probenentnahme

Bayerischer Jagdverband Folie 9



Bayerischer Jagdverband Folie 10



Bayerischer Jagdverband Folie 11



Bayerischer Jagdverband Folie 12



Bayerischer Jagdverband Folie 13



Muster eines 
Wildursprungsscheins
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